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64. Jahrgang                              02.06.2025                                          Nr. 22 

 
1. Benachrichtigung über die öffentliche Bekanntmachung von öffentlichen 

Zustellungen  
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen vom 02.06.2025 über öffentliche 

Zustellungen gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW hingewiesen.  

Diese öffentlichen Bekanntmachungen sind ausschließlich unter dem Link: 

https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen abrufbar und nur online 

verfügbar bis zum 16.06.2025. 

 

2. Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeis-

ters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Recklinghausen am 

14. September 2025 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 

2025 

 

3. Beschluss 
über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit des Bebauungsplanes Nr. 319 

- Ehemalige Paulusschule – 

 

https://www.recklinghausen.de/amtsblatt
https://www.recklinghausen.de/amtsblatt
https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen
https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen


  

4. Beschluss 
über die öffentliche Auslegung zum Bebauungsplanes Nr. 320, Teilplan 1 – Blitz-

kuhlenstraße / Wohnquartier ehemalige Trabrennbahn, Infrastruktur + Freianlagen 

– 

 

5. Beschluss 
über die öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 331 - Canisiusstraße / 

ehemalige Hibernia-Kampfbahn - 

















Beschluss über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit des  

Bebauungsplanes Nr. 319 - Ehemalige Paulusschule -  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst etwa 0,92 ha und liegt im 

Zentrum des Stadtgebiets von Recklinghausen, im Stadtteil Paulusviertel.  

Das Plangebiet wird im Norden und Osten durch die Kemnastraße, im Süden durch 

Wohnbebauung an der Paulusstraße und im Westen durch die Hertener Straße begrenzt. 

(siehe Übersichtsplan) 

Ziel 

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung und 

überwiegende wohnbauliche Nachverdichtung des Areals der ehemaligen Paulusschule. Der 

Erhalt und die Einbeziehung des historischen Schulgebäudes in den städtebaulichen Kontext 

steht dabei im Fokus. Der betroffene Baublock, auf dem sich die ehemalige Paulusschule 

befindet, soll in die umliegende Innenstadt eingebunden und mit der Altstadt vernetzt werden. 

Das Gebiet soll die Funktion der Innenstadt als Wohnstandort festigen und damit die 

Attraktivität der Innenstadt stärken. Trotz dessen soll das Quartier eine Nutzungsmischung 

aus Wohnen, Schank- und Speisewirtschaften sowie Geschäfts- und Büroflächen und Praxen 

aufweisen. 

Das umliegende Freiraumsystem wird mit zusammenhängen Freiflächen auf dem Grundstück 

vernetzt. Der Baublock wird durch drei Solitärgebäude ergänzt, die flexibel auf die besonderen 

Anforderungen des städtebaulichen Umfelds reagieren und die bestehenden Einzelgebäude 

integrieren. Die geplanten Gebäude nehmen die Raumkanten auf und ergänzen sie in 

logischer Raumabfolge. Bei der Anordnung der Solitärgebäude werden bestehende 

Baumstandorte bestmöglich beachtet. Der Freiraum im Bereich der ehemaligen Paulusschule 

zum derzeitigen Parkplatzdreieck wird durch mehrere öffentliche Nutzungen klar gegliedert. 

Private Freiraumnutzungen schließen sich im Blockinneren an und werden mit verschiedenen 

Nutzungen kombiniert. Die verkehrliche Erschließung für das Parken erfolgt über die Hertener 

Straße und Kemnastraße in zwei Tiefgaragen, in welchen die nachzuweisenden Stellplätze 

untergebracht werden. Zusätzlich werden einige oberirdische Stellplätze in den Randlagen 

des Plangebietes als barrierefreie Stellplätze erstellt, sodass der Blockinnenbereich autofrei 

bleibt. Die im Vergabeverfahren eingereichte Anzahl von mindestens 26 geförderten 

Wohneinheiten, wird im weiteren Verfahren eingehalten.  

Beschluss 

Nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen entscheidet der Ausschuss für 

Stadtentwicklung über die Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit. 

Aufgrund des § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), und der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 

444), in Verbindung mit § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29. Juni 

2021 (Amtsblatt Nr. 27 vom 08. Juli 2021), hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt 

Recklinghausen in seiner Sitzung am 26. Mai 2025 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.“. 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke der Flur 
337, Gemarkung Recklinghausen: 291 (teilweise), 293 (teilweise), 294, 295, 296, 297 
(teilweise), 298 (teilweise), 308, 314, 315 (teilweise), 316 (teilweise), 317, 1087 (teilweise), 
1362, 1363, 1364  



Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 319  

- Ehemalige Paulusschule - 

  



Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Die Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 319 - Ehemalige Paulusschule - sind in der Zeit 

vom  

10. Juni 2025 bis 11. Juli 2025 einschließlich 

über die Internetauftritte des Beteiligungsportals NRW: https://www.beteiligung.nrw.de 
sowie der Stadt Recklinghausen http://www.recklinghausen.de/bebauungsplan abzurufen. 
Auf der genannten Seite der Stadt Recklinghausen können Stellungnahmen zu den 
Planunterlagen elektronisch übermittelt werden. Bei Bedarf können diese auch auf dem 
Postweg (Stadt Recklinghausen, Technisches Rathaus, Fachbereich Stadtplanung Westring 
51, 45659 Recklinghausen) oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. 

Zusätzlich liegt die Planzeichnung im Fachbereich Stadtplanung im Foyer (Erdgeschoss) des 
Technischen Rathauses, Westring 51, 45659 Recklinghausen während der Öffnungszeiten 
(montags bis mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur digitalen 
Einsichtnahme in die Planunterlagen. 

Zur Erläuterung der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie der wesentlichen Auswirkungen der 
Planung kann ein Termin mit zuständigen Mitarbeiter*innen der Abteilung 61.2 – 
Städtebauliche Planung – des Fachbereichs Stadtplanung unter der Telefonnummer 
02361/50-2370 vereinbart werden. Dort ist zusätzlich Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. Stellungnahmen zur Niederschrift können im Rahmen des Termins 
abgegeben werden. 

Informationsveranstaltung 

Am Montag, 16. Juni 2025 um 18:00 Uhr, findet im Willy-Brandt-Haus (Raum 1.01), 
Herzogswall 17, 45657 Recklinghausen, zusätzlich eine öffentliche Informationsveranstaltung 
statt. Hierzu sind alle Bürger*innen und Interessierte eingeladen. Die Veranstaltung dient dazu, 
die Planunterlagen öffentlich vorzustellen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung gibt es 
die Gelegenheit, sich zu den Planunterlagen zu äußern.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 319 – Ehemalige Paulusschule – wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), durchgeführt. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) in Verbindung mit § 1 Absatz 3 

Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741) 

und § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 

vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 01. Oktober 2024 (Amtsblatt Nr. 43 

vom 01. Oktober 2024), wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit des 

Bebauungsplanes 319 - Ehemalige Paulusschule - hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Hinweis zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Alle abgegebenen Stellungnahmen werden für den weiteren politischen Beratungsprozess 
(Rat der Stadt Recklinghausen, Haupt- und Finanzausschuss sowie Ausschuss für 
Stadtentwicklung) anonymisiert. Dies bedeutet, dass die Namen und Daten der Personen, die 
eine Stellungnahme abgegeben haben, lediglich für interne Auswertungszwecke gespeichert, 



nicht aber weiter veröffentlicht werden. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt 
nach den gelten rechtlichen Bestimmungen (§§ 3 und 15 Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen). 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz sowie die Datenschutzerklärung der Stadt 
Recklinghausen finden Sie auf der Homepage der Stadt Recklinghausen unter dem 
Menüpunkt ‚Rathaus & Politik‘ – ‚Datenschutz‘.  
 
Recklinghausen, den 28.05.2025 
 

gez. Tesche 

Bürgermeister 



  
Beschluss über die öffentliche Auslegung zum Bebauungsplanes Nr. 320, Teilplan 1 – 
Blitzkuhlenstraße / Wohnquartier ehemalige Trabrennbahn, Infrastruktur + Freianlagen –  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 21 ha und liegt zentral im Stadt-
gebiet von Recklinghausen, zwischen der Innenstadt und dem Nebenzentrum Süd.  
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich zwischen der Blitzkuhlenstraße im Norden,  
der Straße Am Sattelplatz im Westen, der Bundesautobahn 2 im Süden und gewerblicher Flächen 
sowie einem Waldbereich im Osten. Nicht Teil des Geltungsbereichs sind die bestehende Klein-
gartenanlage im Südosten, die geplanten Baublöcke im nördlichen und westlichen Teil des ehe-
maligen Trabrennbahnareals sowie auf der östlichen Seite des geplanten Sees (siehe Übersichts-
plan). Für die Kleingartenanlage besteht aktuell kein Regelungsbedarf. Die künftigen Baublöcke 
werden zu einem späteren Zeitpunkt in eigenständigen Bebauungsplänen geregelt. 
 
Ziel 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 320 soll Planungsrecht für die Umnutzung des 
brachliegenden Trabrennbahnareals und damit der Lückenschluss innerhalb der bestehenden 
Siedlungsstrukturen des Stadtteils Hillerheide geschaffen und diese miteinander verknüpft wer-
den. Das Projekt „Entwicklung des ehemaligen Trabrennbahnareals“ wird in Recklinghausen ein 
neues Stadtquartier schaffen, das in nahezu allen Bezügen eine besondere Attraktivität ausstrah-
len wird. Neben der vielgestaltigen städtebaulichen Qualität und einer an ein sich wandelndes 
Mobilitätsverhalten angepassten Erschließung werden wohnungsnahe Freiräume geschaffen, die 
in ganz besonderer Weise identitätsstiftend sein werden und darüber hinaus eine Vielzahl von 
Freiraumnutzungen ermöglichen bzw. anbieten werden. Ein besonderes Planungsziel ist es, die 
heute und in der Vergangenheit für die Bürger*innen nicht frei zugänglichen Freiflächen zugäng-
lich und nutzbar zu machen. Die Bürgerschaft erhält somit einen großen Bereich ihres Stadtteils 
zurück. 
 
Der hier vorliegende Bebauungsplan Nr. 320, Teilplan 1 übernimmt dabei die Aufgabe, Planungs-
recht für die grüne und blaue Infrastruktur als Grundlage für die Entwicklung der weiteren Flächen 
des Quartiers zu schaffen. Er umfasst die geplante westliche Haupterschließungswegeachse im 
Bereich der heutigen Straße Am Sattelplatz und des Florian-Polubinski-Wegs, den geplanten 
nördlichen Quartiersplatz („Marktplatz“), sowie die verkehrsberuhigten Wohnwege der zukünfti-
gen westlichen Wohnquartiere.  
 
Besonderes Gestaltungsmerkmal in Erinnerung an das ehemalige Trabrennbahnoval wird eine 
zentrale offene Wasserfläche sein. Die Umsetzung dieser Seewasserfläche erfolgt derzeit be-
reits. Genehmigungsgrundlage ist ein erfolgreich abgeschlossenes Planfeststellungsverfahren 
sowie ergänzende wasserrechtliche Genehmigungen. Die Ergebnisse des Planfeststellungsver-
fahrens wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Bestandteil des Bebauungs-
plans sind auch die den See umlaufenden Promenadenflächen. 
 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines Wohngebietes ist der Lärmschutz entlang der 
BAB 2. Im Vorgriff auf die geplante Entwicklung wurde hier bereits ein entsprechendes Land-
schaftsbauwerk („Südliche Landschaft“), welches zusätzlich den Lärmschutz sicherstellten kann, 
genehmigt und inzwischen vollständig umgesetzt. Dies gilt es über planerische Festsetzungen 
für die Zukunft zu erhalten und dessen Ausgestaltung als zentralen nutzbaren Freiraum mit Er-
lebnis-, Spiel- und Erholungsfunktion für das Gebiet zu sichern. Südlich der Kleingartenanlage ist 
gemäß Schallgutachten zusätzlicher Lärmschutz erforderlich. Dieser wird über eine Erhöhung der 
vorhandenen Lärmschutzwand entlang der BAB 2 von 3 m auf 7 m umgesetzt. Eine entspre-
chende Vereinbarung mit der Autobahn GmbH zur Umsetzung dieser Maßnahme ist verhandelt 
und liegt im Entwurf vor, sie wird bis zum Satzungsbeschluss unterzeichnet.  
 
Die Wärmeversorgung soll nach aktuellem Planstand über ein zentrales Geothermiefeld (Erdwär-
mesonden) unter der östlichen Landschaft erfolgen, welches es ebenfalls - inklusive aller dafür 
erforderlichen Anlagen (zum Beispiel Leitungen, Energiezentrale etc.) - planungsrechtlich zu si-
chern gilt. Die östliche Landschaft ist darüber hinaus für den Naturschutz zu sichern.  



 
Die künftigen Verkehrswege und Straßen des Plangebietes sollen als Verkehrsflächen festge-
setzt werden, teilweise mit der besonderen Zweckbestimmung eines verkehrsberuhigten Be-
reichs oder Rad- und/ oder Fußwegen. Zur Sicherstellung der Wasserqualität und des Wasser-
standes wird das anfallende Regenwasser der Dachflächen der künftigen Wohnquartiere über 
Retentionsbodenfilteranlagen vorbehandelt dem See zugeführt. Für den Transport der erzeugten 
Energie und des Regenwassers, sowie des aus den geplanten Nutzungen anfallenden Schmutz-
wassers werden Ver- und Entsorgungsleitungen benötigt. Die Herstellung des Ver- und Entsor-
gungssystems kann innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen erfolgen. 
 
Beschluss 
Nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen entscheidet der Ausschuss für Stadt-
entwicklung über die Durchführung der öffentlichen Auslegung. 
 
Aufgrund des § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und §§ 41 Absatz 2 und 58 Absatz 1 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Verbin-
dung mit §§ 6 und 9 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt 
Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 01. Oktober 2024 (Amtsblatt Nr. 
43 vom 01. Oktober 2024), und § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29. 
Juni 2021 (Amtsblatt Nr. 27 vom 08. Juli 2021) hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt 
Recklinghausen in seiner Sitzung am 26. Mai 2025 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
des Bebauungsplanes Nr. 320, Teilplan 1 – Blitzkuhlenstraße / Wohnquartier ehemalige Trab-
rennbahn, Infrastruktur + Freianlagen – gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB).“ 
 
Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 50 (teilweise), 100, 101, 132 (teilweise), 134 (teil-
weise), 135 (teilweise), 143 (teilweise), 203 (teilweise) 204 (teilweise),.206 (teilweise), 316 (teil-
weise) 343, 344, 345 (teilweise), 346, 347, 348 (teilweise), 349, 352 u. 357 (teilweise), 455 u. 
454 (teilweise) der Flur 447 und die Flurstücke 23 (teilweise) und 383 der Flur 541 der Gemar-
kung Recklinghausen.  



Übersichtsplan 
 

   



Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 320, Teilplan 1 – Blitzkuhlenstraße / Wohnquartier ehema-

lige Trabrennbahn, Infrastruktur + Freianlagen – mit der Begründung und den wesentlichen, be-

reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind in der Zeit vom 

10.06.2025 bis 11.07.2025 einschließlich 

über die Internetauftritte des Beteiligungsportals NRW: https://www.beteiligung.nrw.de sowie 
der Stadt Recklinghausen http://www.recklinghausen.de/bebauungsplan abzurufen. Auf der 
genannten Seite der Stadt Recklinghausen können Stellungnahmen zu den Planunterlagen elekt-
ronisch übermittelt werden. Bei Bedarf können diese auch auf dem Postweg (Stadt Recklinghau-
sen, Technisches Rathaus, Fachbereich Stadtplanung Westring 51, 45659 Recklinghausen) oder 
mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. 

Zusätzlich liegt die Planzeichnung im Fachbereich Stadtplanung im Foyer (Erdgeschoss) des 
Technischen Rathauses, Westring 51, 45659 Recklinghausen während der Öffnungszeiten (mon-
tags bis mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, und donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr) zur Einsichtnahme aus und es besteht die Möglichkeit zur digitalen Einsichtnahme in 
die Planunterlagen. 

Zur Erläuterung der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie den wesentlichen Auswirkungen der 
Planung kann ein Termin mit der zuständigen Mitarbeiterin der Abteilung 61.2 - Städtebauliche 
Planung – des Fachbereichs Stadtplanung unter der Telefonnummer 02361/50 - 2333 vereinbart 
werden. Dort ist zusätzlich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
zur Niederschrift können im Rahmen des Termins abgegeben werden. 

 
Hinweis auf Rechtsfolgen 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der oben angegebenen Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen 
Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde eine Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang untersuchten Um-
weltauswirkungen sind im Umweltbericht beschrieben und bewertet worden.  
 
Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen aus dem Umweltbericht sowie 
weiteren Fachgutachten, aus Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB sowie aus sonsti-
gen Stellungnahmen im Verfahren sind verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus: 
 
 

Nr. Schutzgut Inhalt 

1 Mensch, einschließlich der menschli-
chen Gesundheit 

 

Immissionsschutz (Verkehrslärm, 
Gewerbelärm), Blendwirkung PV-
Freiflächenanlagen, zukünftige Ver-
kehrsaufkommen, -erzeugung und -
verteilung, Nahmobilität, Kampfmit-
telbelastungen, Freizeit und Erho-
lung, Methanausgasungen, Frei-
raum- und Straßenraumgestaltung 

 

2 Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt  

 

Artenschutz, Wald / Waldrand, Bio-
topstrukturen, Baumschutz 

 



3 Fläche 

 

Flächenentsiegelung, landwirtschaft-
liche Nutzflächen, Flächenbilanz 

 

4 Boden  

 

 

 

Bergbauliche Verhältnisse, Geologie, 
Hydrogeologie, Geothermie, Altlas-
ten (Beräumung / Auffüllung), Kampf-
mittelbelastung, Bodenverhältnisse, 
Versickerungsfähigkeit, Baugrund  

 

5 Wasser  

 

Grundwasser, Trinkwasserversor-
gung, Gewässerschutz, Gewässer-
ausbau, Entwässerung inkl. Starkre-
gen und Überflutungsschutz, Hoch-
wasser, Seeökologie, Niederschlags-
wasser (Versickerung, Behandlung, 
Einleitung) 

 

6 Luft / Klima  
 

Energieversorgung, lufthygienische 
Situation, (bio-)klimatische Situation, 
Belüftung / Überhitzung, Klimaange-
passte Planung 

 

7 Landschaft / Ortsbild  
 

Bodensanierung, Waldumwandlung 

 

8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 

Bodendenkmäler 

 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. 
November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklin-
ghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 01. Oktober 2024 (Amtsblatt Nr. 43 vom 01. Oktober 2024), wird die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfs des Bebauungsplans Nr. 320, Teilplan 1 – Blitzkuhlenstraße / Wohnquartier 
ehemalige Trabrennbahn, Infra-struktur + Freianlagen – hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Hinweis zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Alle abgegebenen Stellungnahmen werden für den weiteren politischen Beratungsprozess (Rat 
der Stadt Recklinghausen, Haupt- und Finanzausschuss sowie Ausschuss für Stadtentwicklung) 
anonymisiert. Dies bedeutet, dass die Namen und Daten der Personen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, lediglich für interne Auswertungszwecke gespeichert, nicht aber weiter veröf-
fentlicht werden. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt nach den gelten rechtlichen 
Bestimmungen (§§ 3 und 15 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen). 
 



Weitere Hinweise zum Datenschutz sowie die Datenschutzerklärung der Stadt Recklinghausen 
finden Sie auf der Homepage der Stadt Recklinghausen unter dem Menüpunkt ‚Rathaus & Politik‘ 
– ‚Datenschutz‘.  
 
 
 
 
 
Recklinghausen, den 28.05.2025 
 
 
gez. Tesche 
Bürgermeister 



 

Beschluss über die öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 331 - Canisiusstraße / 
ehemalige Hibernia-Kampfbahn - 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Größe von etwa 2,8 Hektar 
und liegt im östlichen Bereich der Stadt Recklinghausen, im Stadtteil Ostviertel.  
 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Marienburger Straße und im Osten durch die Canisius-
straße begrenzt. Im Westen und im Süden des Geltungsbereichs grenzt die Wohnbebauung der 
Thorner Straße sowie die des Drissenplatzes an. (siehe Übersichtsplan) 
 
Ziel 
Die Stadt Recklinghausen beabsichtigt die Fläche der ehemaligen Hibernia-Kampfbahn an der 
Caniusiusstraße umzunutzen. Die Fläche, die sich in Besitz der Stadt Recklinghausen befindet, 
wird gegenwärtig nicht mehr als Sportanlage genutzt, sondern liegt brach. Sie soll zum einen als 
Fläche für Gemeinbedarf, genauer gesagt als Standort für eine mehrzügige Kindertagesstätte 
und zum anderen für eine Fläche zur Wohnbebauung weiterentwickelt werden. Die Fläche für 
Gemeinbedarf soll sich im westlichen Bereich des Sportplatzes befinden. Die Wohnbaufläche 
schließt sich im östlichen Bereich an. Die neuen Nutzungen werden über eine notwendige Er-
schließungsanlage von der Canisiusstraße aus erschlossen. Bei der nördlich an die Sportanlage 
angrenzenden Fläche handelt es sich um Wald, der im Bebauungsplan entsprechend gesichert 
werden soll. 
 
Beschluss 
Aufgrund des § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und §§ 41 Absatz 2 und 58 Absatz 1 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Verbin-
dung mit §§ 6 und 9 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt 
Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 01. Oktober 2024 (Amtsblatt Nr. 
43 vom 01. Oktober 2024), und § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29. 
Juni 2021 (Amtsblatt Nr. 27 vom 08. Juli 2021) hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt 
Recklinghausen in seiner Sitzung am 26. Mai 2025 folgenden Beschluss gefasst:  
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
des Bebauungsplanes Nr. 331 - Canisiusstraße / ehemalige Hibernia-Kampfbahn - gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB.“ 
 
Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 331 - Canisiusstraße / ehemalige Hi-
bernia-Kampfbahn - umfasst die Flurstücke 124 und 123 der Flur 341, Gemarkung Recklinghau-
sen sowie das Flurstück 92 der Flur 343, Gemarkung Recklinghausen.  

 
  



Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 331 - Canisi-
usstraße / ehemalige Hibernia-Kampfbahn –  
 

 
  



Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 331 – Canisiusstraße / ehemalige Hibernia-Kampfbahn - 
mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men sind in der Zeit vom 

10. Juni 2025 bis 11. Juli 2025 einschließlich 

über die Internetauftritte des Beteiligungsportals NRW: https://www. beteiligung.nrw.de sowie 
der Stadt Recklinghausen http://www.recklinghausen.de/bebauungsplan abzurufen. Auf der 
genannten Seite der Stadt Recklinghausen können Stellungnahmen zu den Planunterlagen elekt-
ronisch übermittelt werden. Bei Bedarf können diese auch auf dem Postweg (Stadt Recklinghau-
sen, Technisches Rathaus, Fachbereich Stadtplanung, Westring 51, 45659 Recklinghausen) o-
der mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. 

Zusätzlich liegt die Planzeichnung im Fachbereich Stadtplanung im Foyer (Erdgeschoss) des 
Technischen Rathauses, Westring 51, 45659 Recklinghausen während der Öffnungszeiten (mon-
tags bis mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, und donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr) zur Einsichtnahme aus und es besteht die Möglichkeit zur digitalen Einsichtnahme in 
die Planunterlagen. 

Zur Erläuterung der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie den wesentlichen Auswirkungen der 
Planung kann ein Termin mit zuständigen Mitarbeiter*innen der Abteilung 61.2 - Städtebauliche 
Planung - des Fachbereichs Stadtplanung unter der Telefonnummer 02361/50 - 2379 vereinbart 
werden. Dort ist zusätzlich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
zur Niederschrift können im Rahmen des Termins abgegeben werden. 

Der Bebauungsplan Nr. 331 – Canisiusstraße / ehemalige Hibernia-Kampfbahn – wird im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), durchgeführt. 
 

Hinweis auf Rechtsfolgen 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der oben angegebenen Auslegungs-
frist abgegeben werden können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
 
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen 
Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde von der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 BauGB und dem Umweltbericht sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB abgesehen. Die in diesem Zusammenhang 
dennoch untersuchten Umweltauswirkungen sind in der Anlage über die Umweltbelange be-
schrieben und bewertet worden. Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 
 
 

Nr. Art und Urheber der vorhande-
nen Information 

Thematischer Bezug 

Umweltbelange – 

Anlage zur Begründung 

1 Umweltbelange zum Bebauungs-
plan Nr. 331 – Canisiusstraße / 
ehemalige Hiberniakampfbahn 

 

Stadt Recklinghausen 

 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt (reale und potenti-
elle Vegetation, Artenschutz, potentiell vor-
kommende Vogel- und Fledermausarten). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Fläche (Nut-
zung, Bodenversiegelung, Flächenverbrauch). 



Stand: März 2025 Es gibt Aussagen zum Schutzgut Boden (Alt-
lasten, Bodenverhältnisse, Schutzwürdigkeit). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Wasser 
(Grundwasser, Oberflächengewässer, Hoch-
wasser und Starkregen). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Luft und 
Klima (klimatische und lufthygienische Situa-
tion, Klimatope, Lufthygiene). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Landschaft 
(Landschaftsraum, Landschafts- und Ortsbild). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Mensch 
(Vorbelastung durch Verkehrs- und Lichtemis-
sionen, Erholung und Freizeit). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter (Bau- und Bodendenkmäler, Sach-
güter mit besonderer Bedeutung). 

Es gibt Aussagen zu Wechselwirkungen 
(Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern). 

Fachgutachten 

2 Artenschutzprüfung Stufe 1 (Vor-
prüfung) Bebauungsplan Nr. 331 – 
Canisiusstraße / ehemalige Hi-
bernia-Kampfbahn – in Recklin-
ghausen  
 
Büro: Uwedo – Umweltplanung, 
Dortmund 
 
Stand: Mai 2024 

Es gibt Aussagen zu Lebensraum-/Biotop-
strukturen, Feststellung des Potentials für pla-
nungsrelevante Arten und der relevanten 
Wirkfaktoren (Fledermäuse, Vögel, Amphi-
bien). 

3 Geotechnischer Bericht über die 
Baugrundverhältnisse im Bereich 
einer Neubebauung an der Hi-
bernia-Kampfbahn / Canisius-
straße in Recklinghausen  
 
Büro: GeoBau GmbH Beratende 
Ingenieure, Bochum 
 
Stand: Januar 2024 

Es gibt Aussagen zu Kampfmittel, Bodenauf-
bau, Grundwasserverhältnisse, Durchlässig-
keit und Wasserstände. 

4 Verkehrsuntersuchung Bebau-
ungsplan Nr. 331 – Canisius-
straße / ehemalige Hibernia-
Kampfbahn – in Recklinghausen 

 

Büro: LINDSCHULTE GmbH, 
Düsseldorf 

Stand: Februar 2025 

Es gibt Aussagen zum Verkehrsaufkommen, 
Verkehrsprognose, Leistungsfähigkeit. 

5 Schallgutachten Bebauungsplan 
Nr. 331 – Canisiusstraße / ehema-
lige Hibernia-Kampfbahn – in 
Recklinghausen 

Es gibt Aussagen zu den Immissionsorten, 
Emissionen im Plangebiet (Kindertagesstätte, 
Wohnnutzung und Verkehr) und Schutzmaß-
nahmen. 



 

Büro: nts Münster 

Stand: April 2025 

5 Hydrogeologische GutachtenBe-
bauungsplan Nr. 331 – Canisius-
straße / ehemalige Hibernia-
Kampfbahn – in Recklinghausen 

 

Büro: GeoConsult Dülmen 

Stand: April 2025 

Es gibt Aussagen zum Bodenaufbau, Versi-
ckerungsfähigkeit und Altlastensituation. 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB 

8 Schreiben ID: 30696 

Schreiben ID: 30678 

Schreiben ID: 30677 

Schreiben ID: 30641 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Mensch 
(Verkehrs- und Lärmauswirkungen) ein-
schließlich der menschlichen Gesundheit, 
Pflanzen und Tiere, Biotope, Fauna, Boden, 
Wasser. 

Stellungnahmen im Rahmen der Informationsveranstaltung 

14 Anregung/Frage 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 
15, 16 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut 
Mensch (Verkehrs- und Lärmauswir-
kungen). 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

17 Bezirksregierung Arnsberg: Abt. 6 - 
Bergbau und Energie in NRW vom 
23.07.2024 

 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Bo-
den  (Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens). 

18 Bezirksregierung Münster: Dezernat 54 
(Wasserwirtschaft, einschl. anlagenbe-
zogener Umweltschutz) vom 18.07.2024 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut 
Wasser (Oberflächenwasser, 
Schmutz- und Niederschlagswasser). 

19 Emschergenossenschaft / Lippever-
band vom 31.07.2024: 

 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut 
Wasser (Oberflächenwasser, Entwäs-
serung).  

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Bo-
den  (Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens). 

20 Kreis Recklinghausen: Fachbereich E 
Ressort Planung und ÖPNV vom 
01.08.2024: 

 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut Bo-
den (Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens). 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut 
Wasser (Oberflächenwasser, Entwäs-
serung).  

21 Landesbetrieb Wald und Holz NRW - 
Regionalforstamt Ruhrgebiet vom 
08.07.2024: 

 

Es gibt Aussagen zum Schutzgut 
Pflanzen, Fauna, Wald. 



 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. 
November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklin-
ghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 01. Oktober 2024 (Amtsblatt Nr. 43 vom 01. Oktober 2024), wird, im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13 a BauGB, die öffentliche Auslegung des Planentwurfs des Bebauungsplanes Nr. 
331 - Canisiusstraße / ehemalige Hibernia-Kampfbahn - hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweis zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Alle abgegebenen Stellungnahmen werden für den weiteren politischen Beratungsprozess (Rat 
der Stadt Recklinghausen, Haupt- und Finanzausschuss sowie Ausschuss für Stadtentwicklung) 
anonymisiert. Dies bedeutet, dass die Namen und Daten der Personen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, lediglich für interne Auswertungszwecke gespeichert, nicht aber weiter veröf-
fentlicht werden. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt nach den gelten rechtlichen 
Bestimmungen (§§ 3 und 15 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen). 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz sowie die Datenschutzerklärung der Stadt Recklinghausen 
finden Sie auf der Homepage der Stadt Recklinghausen unter dem Menüpunkt ‚Rathaus & Politik‘ 
– ‚Datenschutz‘.  
 
 
 
 
 
Recklinghausen, den 28.05.2025 
 
 
 
 
 
gez. Tesche 

Bürgermeister 


